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I.

2128

Durchführung von Lehr- und 
Praxisveranstaltungen 

sowie Prüfungen an den Hochschulen 
im Land Nordrhein-Westfalen

Allgemeinverfügung 
des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Vom 8. Januar 2021

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen erlässt im Einverneh-
men mit dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen auf der Grundlage des 
§ 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 und des § 28a Abs. 1 Num-
mer  16 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 
(BGBl. I S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 Satz 1 zuletzt 
durch Artikel 1 Nummer  16 des Gesetzes vom 18. No-
vember 2020 (BGBl.  I S.  2397) geändert, §  28 Absatz  1 
Satz 2 durch Artikel 1 Nummer 6 des Gesetzes vom 27. 
März 2020 (BGBl. I S. 587) neu gefasst und § 28a durch 
Artikel 1 Nummer  17 des Gesetzes vom 18. November 
2020 (BGBl.  I S.  2397) eingefügt worden ist, in Verbin-
dung mit § 3 Absatz 2 Nummer 2 des Infektionsschutz- 
und Befugnisgesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. 
S. 218b) und § 6 Absatz 1 der Coronaschutzverordnung 
vom 7. Januar 2021 (GV. NRW. 2021 S. 2b), im Wege der 
Allgemeinverfügung folgende Festlegungen:

Das aktuelle pandemische Geschehen erfordert auch für 
den Lehr- und Prüfungsbetrieb an Hochschulen weiter-
hin Regelungen zum Schutz vor Neuinfi zierungen. Ge-
mäß §  6 Absatz  1 Satz  1 der Coronaschutzverordnung 
bleibt der Lehr- und Prüfungsbetrieb an Hochschulen 
nach Maßgabe gesonderter Anordnungen nach § 28 Ab-
satz 1 des Infektionsschutzgesetzes zulässig.

Auf Grundlage des §  6 Absatz  1 Satz  1 der Corona-
schutzverordnung und des § 28 Absatz 1 und § 28a Ab-
satz 1 Nummer 16 des Infektionsschutzgesetzes ergehen 
deshalb folgende Anordnungen:

1.
Einschränkungen des Lehr- und Prüfungsbetriebs an 
Hochschulen

An den Hochschulen im Land Nordrhein-Westfalen darf 
ein Lehr- und Prüfungsbetrieb nur nach Maßgabe der 
folgenden Regelungen stattfi nden. 

2.

Mindestabstand und Alltagsmasken im Lehr- und 
 Prüfungsbetrieb

2.1

Im Lehr- und Prüfungsbetrieb ist zu allen anderen Per-
sonen grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
einzuhalten. Der Mindestabstand darf nur ausnahms-
weise unterschritten werden, wenn Prüfungen und Lehr-
veranstaltungen eine Unterschreitung des Mindestab-
stands zwingend erfordern (zum Beispiel Behandlungs-
kurse im medizinischen Bereich). In diesen Fällen ist auf 
eine möglichst kontaktarme Durchführung, vorheriges 
Händewaschen beziehungsweise Händedesinfektion und 
das Tragen einer Alltags- oder FFP2-Maske (soweit tä-
tigkeitsabhängig möglich) zu achten.

2.2

Unabhängig von der Einhaltung eines Mindestabstands 
besteht eine Verpfl ichtung zum Tragen einer Alltags-
maske im Sinne des § 3 Absatz 1 der Coronaschutzver-
ordnung bei allen ausnahmsweise zulässigen Veranstal-
tungen in Hochschulen. § 3 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3, 
Satz 2, § 3 Absatz 6 und § 3 Absatz 7 der Coronaschutz-
verordnung fi nden Anwendung.

3.
Mündliche und schriftliche Hochschulprüfungen

Digitale Hochschulprüfungen sind zugelassen, soweit sie 
nach dem jeweiligen Prüfungs-recht zulässig sind. Prä-

senzprüfungen und darauf vorbereitende Maßnahmen 
sind nach § 6 Absatz 1 Satz 3 der Coronaschutzverord-
nung nur dann zulässig, wenn folgende Voraussetzungen 
erfüllt sind:

3.1

Die Prüfung oder die darauf vorbereitende Maßnahme 
kann aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht 
auf einen Zeitpunkt nach dem 31. Januar 2021 verlegt 
werden oder eine Verlegung ist den Prüfl ingen nicht zu-
mutbar.

3.2

Es ist sicherzustellen, dass sich bei Einlass und Beendi-
gung der Prüfung keine Menschen-ansammlungen, War-
teschlangen etc. bilden. Dies ist zum Beispiel durch ge-
staffelte Schreibzeiten, Einlasszeiten oder Ähnliches si-
cherzustellen.

3.3

Ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zwischen jeder 
Teilnehmerin und jedem Teilnehmer ist durch die Zutei-
lung der Plätze einzuhalten, soweit in dieser Allgemein-
verfügung nichts anderes bestimmt ist. Ausnahmen für 
die Einhaltung des Mindestabstands bestehen zudem 
beim Betreten und Verlassen des Prüfungsraums sowie 
bei kurzzeitigen Bewegungen zwischen den Sitzreihen.

3.4

Die einfache Rückverfolgbarkeit ist bei allen Präsenz-
prüfungen durch die Hochschulen nach den Vorgaben 
des §  4a der Coronaschutzverordnung sicherzustellen. 
Hierfür genügt die Erfassung der Matrikelnummern der 
teilnehmenden Studierenden, sofern die nach §  4a Ab-
satz 1 der Coronaschutzverordnung erforderlichen Daten 
hinterlegt sind.

3.5

Für die Durchführung der Prüfungen sind im Weiteren 
die einschlägigen Hygieneregeln und die Empfehlungen 
der zuständigen Behörden (insbesondere des Robert 
Koch-Instituts) sowie die Hygiene- und Infektions-
schutzanforderungen nach § 4 der Coronaschutzverord-
nung zu berücksichtigen.

3.6

Die Durchführung von Prüfungskonzerten bzw. künstle-
risch-praktischen Prüfungen ist nur nach Maßgabe von 
Ziffer 3.1 und unter strikter Beachtung der Hygiene- 
und Infektionsschutzanforderungen der Coronaschutz-
verordnung zulässig. Die Durchführung ist nur unter 
Ausschluss von Zuschauerinnen und Zuschauern zuläs-
sig.

3.7

Die üblichen Verfahrensabläufe sind zu überprüfen und 
gegebenenfalls zur Umsetzung der Punkte 3.1 bis 3.6 an-
zupassen. Insbesondere soll überprüft werden, ob Grup-
pengrößen reduziert werden können und ob alle zur Ver-
fügung stehenden Räumlichkeiten genutzt werden.

Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend für 
staatliche oder kirchliche Prüfungen an Hochschulen, 
durch die ein Studiengang abgeschlossen wird.

4.
Lehr- und Praxisveranstaltungen

Digitale Lehr- und Praxisveranstaltungen sind zugelas-
sen. Präsenzlehrveranstaltungen sind nach § 6 Absatz 1 
Satz  2 der Coronaschutzverordnung nur dann zulässig, 
wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

4.1

Die Lehrveranstaltung kann nicht ohne schwere Nach-
teile für die Studierenden entweder ohne Präsenz durch-
geführt oder auf einen Zeitpunkt nach dem 31. Januar 
2021 verschoben werden. 
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Präsenzlehrveranstaltungen sind auch zulässig, wenn die 
Lehrveranstaltung eine besondere Bedeutung für die 
nachhaltige Sicherung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung, insbesondere der Polizei und Feuerwehren, der 
medizinischen Versorgung oder Pandemiebewältigung, 
haben.

4.2

An den Lehr- und Praxisveranstaltungen dürfen nicht 
mehr als 50 Personen teilnehmen.

4.3

Ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zwischen jeder 
Teilnehmerin und jedem Teilnehmer ist einzuhalten, so-
weit in dieser Allgemeinverfügung nichts anderes be-
stimmt ist. Ausnahmen für die Einhaltung des Mindest-
abstands bestehen zudem beim Betreten und Verlassen 
des Veranstaltungsraums sowie bei kurzzeitigen Bewe-
gungen zwischen den Sitzreihen.

4.4

Die einfache Rückverfolgbarkeit ist bei allen Präsenz-
lehr- und Praxisveranstaltungen durch die Hochschulen 
nach den Vorgaben des § 4a der Coronaschutzverordnung 
sicherzustellen. Hierfür genügt die Erfassung der Matri-
kelnummern der teilnehmenden Studierenden, sofern die 
nach §  4a Absatz  1 der Coronaschutzverordnung erfor-
derlichen Daten hinterlegt sind.

4.5

Der künstlerische Probebetrieb bleibt nach Maßgabe von 
Ziffer 4.1 und unter strikter Beachtung der Hygiene- 
und Infektionsschutzanforderungen der Coronaschutz-
verordnung sowie entsprechender Anwendung von §  8 
Absatz 1 Satz 2 der Coronaschutzverordnung zulässig.

4.6

Für die Durchführung der Veranstaltungen sind im Weite-
ren die einschlägigen Hygiene-regeln und die Empfehlun-
gen der zuständigen Behörden (insbesondere des Robert 
Koch-Instituts) sowie die Hygiene- und Infektionsschutz-
anforderungen nach §  4 der Coronaschutzverordnung zu 
berücksichtigen.

4.7

Die üblichen Verfahrensabläufe sind zu überprüfen und 
gegebenenfalls zur Umsetzung der Punkte 4.1 bis 4.6 an-
zupassen. Insbesondere soll überprüft werden, ob Grup-
pengrößen reduziert werden können und ob alle zur Ver-
fügung stehenden Räumlichkeiten genutzt werden.

5.
Hochschulbibliotheken und Archive

Der Zugang zu Hochschulbibliotheken und Archiven 
richtet sich nach den Bestimmungen der Coronaschutz-
verordnung.

6.
Hochschulsport und sportpraktische Übungen

Die Zulässigkeit von Angeboten des Hochschulsports 
und die Durchführung von sport-praktischen Übungen 
im Rahmen von Studiengängen richtet sich nach § 9 der 
Coronaschutzverordnung.

7.
Sonstige organisatorische Vorgaben

7.1

Für die Durchführung des Lehr- und Prüfungsbetriebs 
sind die Hygiene- und Infektionsschutzanforderungen 
aus § 4 der Coronaschutzverordnung zu beachten.

7.2

Unter Nutzung des Hausrechts und ggf. durch Zugangs-
beschränkungen zu den betreffenden Gebäuden ist zu 
gewährleisten, dass die Sicherheitsabstände von 1,5 Me-

tern auch im Bereich der Allgemeinfl ächen (Flure etc.) 
eingehalten werden.

7.3

Für den Hochschulbetrieb im Übrigen und für weitere 
Veranstaltungen an Hochschulen gelten die Bestimmun-
gen der Coronaschutzverordnung.

8.
Hausrecht, Ordnungswidrigkeiten

8.1

Die Einhaltung der vorstehenden Ausführungen ist, un-
beschadet der Befugnisse der Ordnungsbehörden, mit 
den Mitteln des Hausrechts und der allgemeinen dienst-
rechtlichen Bestimmungen sicherzustellen.

8.2

Verstöße gegen die oben genannten Maßgaben stellen ge-
mäß §  18 Absatz  3 Coronaschutzverordnung eine Ord-
nungswidrigkeit dar. Bei Zuwiderhandlungen sind die 
zur Durchsetzung befugten Ordnungsbehörden hinzuzu-
ziehen.

9.
Vollziehbarkeit

Die vorstehenden Anordnungen sind sofort vollziehbar.

10.
Bekanntgabe

Diese Allgemeinverfügung wird gemäß §  41 Absatz  3 
Satz 2 und Absatz 4 Satz 4 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 
1999 (GV. NRW. S. 602), das zuletzt durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S.  244) geändert 
worden ist, öffentlich bekannt gemacht und gilt mit dem 
auf die Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt ge-
geben. Sie tritt am 11. Januar 2021 in Kraft und gilt so-
lange, wie der Lehr- und Prüfungsbetrieb von der Coro-
naschutzverordnung nach Maßgabe gesonderter Anord-
nungen nach §  28 Absatz  1 und §  28a Absatz  1 
Nummer  16 des Infektionsschutzgesetzes zugelassen 
wird.

Sie ersetzt die Allgemeinverfügung des Ministeriums für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales Durchführung von 
Lehr- und Praxisveranstaltungen sowie Prüfungen an 
den Hochschulen im Land Nordrhein-Westfalen vom 15. 
Dezember 2020.

Begründung

Die Anordnung dieser Allgemeinverfügung hat Ihre 
Grundlage in § 6 Absatz 1 Satz 1 der Coronaschutzver-
ordnung, demgemäß der Lehr- und Prüfungsbetrieb an 
den Hochschulen im Land Nordrhein-Westfalen nach 
Maßgabe gesonderter Anordnungen zulässig ist. Dabei 
gibt sie strenge Schutzstandards zum Infektionsschutz 
vor, um eine Infektionsgefahr im Lehr- und Prüfbetrieb 
im Sinne des gesamtgesellschaftlichen Infektionsschut-
zes so weit wie möglich zu minimieren. Die vor diesem 
Hintergrund begrenzt mögliche Lehr- und Prüfungstä-
tigkeit in Präsenz bleibt dabei die Ausnahme.

Sie beschränkt sich auf Präsenzprüfungen und darauf 
vorbereitende Maßnahmen, die aus rechtlichen oder tat-
sächlichen Gründen nicht auf einen Zeitpunkt nach dem 
31. Januar 2021 verlegt werden können oder auf Prä-
senzprüfungen und darauf vorbereitende Maßnahmen 
bis 31. Januar 2021, deren Verlegung den Prüfl ingen nicht 
zumutbar ist. Eine Unzumutbarkeit kann insbesondere 
bei einer erheblichen Verzögerung im Studienverlauf an-
zunehmen sein. 

Zu ausnahmsweise zulässigen vorbereitenden Maßnah-
men kann z.B. eine bereits begonnene Labortätigkeit im 
Zusammenhang mit einer Abschlussarbeit gezählt wer-
den, wenn deren Abbruch zu einer erheblichen Verzöge-
rung im Studienverlauf führen würde oder der Abbruch 
eine unzumutbare Härte darstellen würde. 
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Im Einzelfall bleibt zudem die Durchführung einer 
Lehrveranstaltung in Präsenz zulässig, wenn diese nicht 
ohne schwere Nachteile für die Studierenden entweder 
ohne Präsenz durchgeführt oder auf einen Zeitpunkt 
nach dem 31. Januar 2021 verschoben werden kann.

Ein schwerer Nachteil kann insbesondere anzunehmen 
sein, wenn die Lehrveranstaltung zwingend in Präsenz 
durchzuführen ist, da sie auf besondere Räumlichkeiten, 
Ausstattungen oder sonstige besondere Rahmenbedin-
gungen angewiesen ist (zum Beispiel Labore, Präparier-
kurse und Behandlungskurse im medizinischen Bereich, 
Arbeitsräume, Tonstudios sowie im künstlerischen Be-
reich Korrepetition, Übebetrieb, künstlerischer Einzel-
unterricht und Arbeit in Ateliers und Studios) und eine 
Verschiebung der Lehrveranstaltung zu einer erhebli-
chen Verzögerung im Studienverlauf führen könnte.

Im Übrigen bleibt es bis auf weiteres bei der Schließung 
des Lehr- und Prüfbetriebs mit Studierenden auf 
Grundlage der Versammlungs- und Veranstaltungsver-
bote der Coronaschutzverordnung.

Die Anordnungen werden vor dem Hintergrund getrof-
fen, dass nach wie vor eine hohe Anzahl an Übertragun-
gen in der Bevölkerung in Deutschland zu beobachten 
ist. Das Robert-Koch-Institut schätzt im Rahmen seiner 
täglichen Lageberichte die Gefährdung für die Gesund-
heit der Bevölkerung in Deutschland insgesamt als sehr 
hoch ein. Die Belastung im Gesundheitswesen ist hoch 
und weiter gestiegen. Am 8. Januar 2021 wurden in 
Deutschland 31.849 neue Infektionsfälle und 1.188 neue 
Todesfälle übermittelt. Die Inzidenz der letzten 7 Tage 
liegt deutschlandweit bei 136,5 Fällen pro 100.000 Ein-
wohner. Auf Nordrhein-Westfalen entfallen hiervon 
5.149 Fälle einer Neuansteckung und 198 Todesfälle, die 
innerhalb von 24 Stunden gemeldet wurden.  Oberstes 
Ziel ist daher nach wie vor, die weitere Verbreitung des 
Virus so beherrschbar zu halten, dass eine Überlastung 
des Gesundheitssystems auch in Zukunft insgesamt ver-
mieden wird und die medizinische Versorgung bundes-
weit sichergestellt bleibt. Solange kein fl ächendeckender 
Impfschutz die Ausbreitung der Infektionen wirksam 
verhindert, kommt vor allem den Grundregeln „Abstand, 
Hygiene und Alltagsmasken“ („AHA-Regeln“) erhebli-
che Bedeutung zu. Mit diesen Grundregeln, die ihren 
Niederschlag in den Regelungen der Coronaschutzver-
ordnung und für den Hochschulbetrieb in dieser Allge-
meinverfügung fi nden, soll das tägliche Leben verant-
wortungsvoll so gestaltet werden, dass das wirtschaftli-
che, gesellschaftliche und soziale Leben möglichst 
wenige Einschränkungen erfährt und dennoch verläss-
lich die weitere Verbreitung der Infektion verhindert 
wird. Die auf dieser Grundlage getroffenen Entscheidun-
gen über Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Ver-
breitung der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) 
sind insbesondere an dem Schutz von Leben und Ge-
sundheit und der Funktionsfähigkeit des Gesundheits-
systems ausgerichtet.

Die einzelnen Anordnungen der Allgemeinverfügung 
dienen daher der Infektionsvermeidung aus Gründen des 
gesamtgesellschaftlichen Infektionsschutzes und dem 
Ziel, das Infektionsgeschehen zu verzögern und einzu-
dämmen. Die Regelungen bilden keinen Individualan-
spruch auf eine völlig sichere Infektionsvermeidung ab, 
die auch durch strikte Beachtung der vorstehenden Re-
gelungen wie in vielen anderen Lebensbereichen nicht 
möglich ist. Inwieweit vor diesem Hintergrund die Teil-
nahme am Lehr- und Prüfungsbetrieb verpfl ichtend aus-
gestaltet werden kann, hat das jeweils zuständige Minis-
terium in eigener Verantwortung im Rahmen des Hoch-
schul- bzw. Ausbildungsrechts zu entscheiden. Die 
berufl ich verpfl ichtende Teilnahme von Lehr- und Prü-
fungspersonen richtet sich nach den dienst- und arbeits-
rechtlichen Regelungen. Insbesondere für Personen mit 
einem Covid-19 bezogen erhöhten Erkrankungsrisiko 
sind ggf. weitergehende Anforderungen aus den ein-
schlägigen Arbeitsschutznormen zu beachten.

Die Wirksamkeit der Anordnung steht unter der aufl ö-
senden Bedingung, dass der Lehr- und Prüfungsbetrieb 
von der Coronaschutzverordnung nach Maßgabe geson-
derter Anordnungen nach § 28 Absatz 1 und § 28a Ab-
satz 1 Nummer 16 des Infektionsschutzgesetzes zugelas-
sen wird.

An diesen gesonderten Anordnungen besteht nach wie 
vor Bedarf: Es zeigt sich immer deutlicher, dass an 
Hochschulen eine ganz besondere Situation besteht, die 
von den Infektionsgefahren her nicht mit Schulen, ande-
ren Bildungseinrichtungen oder sonstigen gesellschaftli-
chen Situationen vergleichbar ist. An keiner anderen 
Einrichtung kommen Menschen innerhalb eines einzigen 
Tages mit so vielen Personen in Kontakt, treffen sich an 
so vielen unterschiedlichen Orten in unterschiedlichen 
Zusammensetzungen oder beeinfl ussen in so hohem 
Maße ihr städtisches Umfeld mit den Einrichtungen des 
öffentlichen Personennahverkehrs und anderen Einrich-
tungen zur Versorgung.

Zudem haben Hochschulen den Vorteil, dass sie – inzwi-
schen erwiesenermaßen – einen großen Teil ihrer Aufga-
ben digital bewältigen können. Sowohl die digitale Ar-
beit der Beschäftigten der Hochschulen, egal ob Verwal-
tung oder Wissenschaft, als auch die digitale Lehre 
funktionieren. Dringend notwendige Präsenzveranstal-
tungen wurden von vornherein ermöglicht. Großveran-
staltungen mit eng besetzten, teilweise an die tausend 
Personen fassenden Hörsälen, würde das Infektionsrisiko 
ohne Not potenzieren und dem Ziel einer erheblichen 
Reduzierung der Kontakte in der Bevölkerung wider-
sprechen.

Die Weitergeltung der Allgemeinverfügung erscheint da-
her derzeit notwendig und gerechtfertigt. Sie ist nach 
Abwägung der betroffenen Rechtsgüter geeignet, erfor-
derlich und angemessen.

Diese Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort voll-
ziehbar nach § 28 Absatz 3 in Verbindung mit § 16 Ab-
satz  8 des Infektionsschutzgesetzes. Die Anfechtungs-
klage hat keine aufschiebende Wirkung.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die 
Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Ver-
waltungsgericht, in dessen Bezirk die Klägerin bezie-
hungsweise der Kläger zur Zeit der Klageerhebung ihren 
oder seinen Sitz oder Wohnsitz hat, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
in der Städteregion Aachen oder der Kreise Düren, Eus-
kirchen oder Heinsberg ist die Klage bei dem Verwal-
tungsgericht Aachen, Adalbertsteinweg 92, 52070 Aa-
chen, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
im Gebiet der kreisfreien Städte Hagen oder Hamm oder 
des Ennepe-Ruhr-Kreises, des Hochsauerlandkreises, des 
Märkischen Kreises oder der Kreise Olpe, Siegen-Witt-
genstein oder Soest ist die Klage bei dem Verwaltungsge-
richt Arnsberg, Jägerstraße 1, 59821 Arnsberg, zu erhe-
ben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
im Gebiet der kreisfreien Städte Düsseldorf, Duisburg, 
Krefeld, Mönchengladbach, Mülheim an der Ruhr, Ober-
hausen, Remscheid, Solingen oder Wuppertal oder der 
Kreise Kleve oder Mettmann, des Rhein-Kreises Neuss 
oder der Kreise Viersen oder Wesel ist die Klage bei dem 
Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 
Düsseldorf, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
im Gebiet der kreisfreien Städte Bochum, Bottrop, Dort-
mund, Essen, Gelsenkirchen oder Herne oder der Kreise 
Recklinghausen oder Unna ist die Klage beim Verwal-
tungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 
Gelsenkirchen, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
im Gebiet der kreisfreien Städte Bonn, Köln oder Lever-
kusen oder des Oberbergischen Kreises, des Rhein-Erft-
Kreises, des Rheinisch-Bergischen Kreises oder des 
Rhein-Sieg-Kreises ist die Klage beim Verwaltungsge-
richt Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
im Gebiet der kreisfreien Stadt Bielefeld oder der Kreise 
Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke 
oder Paderborn ist die Klage beim Verwaltungsgericht 
Minden, Königswall 8, 32423 Minden, zu erheben.



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 1a vom 11. Januar 2021 5a

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
im Gebiet der kreisfreien Stadt Münster oder der Kreise 
Borken, Coesfeld, Steinfurt oder Warendorf ist die Klage 
beim Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 
Münster, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger ohne Sitz oder 
Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen ist die Klage beim Ver-
waltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 
Düsseldorf, zu erheben.

Die Klage kann nach Maßgabe von § 55a Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) in Verbindung mit der Verord-
nung über die technischen Rahmenbedingungen des 
elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere 
elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechts-
verkehr-Verordnung) vom 24. November 2017 in der je-
weils aktuell gültigen Fassung in elektronischer Form er-
hoben werden.

Düsseldorf, den 8. Januar 2021

Der Staatssekretär für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Edmund  H e l l e r

– MBl. NRW. 2021 S. 2a

2128

Durchführung von Lehrveranstaltungen sowie 
Prüfungen an den Schulen des Gesundheitswesens 

im Land Nordrhein-Westfalen
Allgemeinverfügung 

des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Vom 8. Januar 2021

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen erlässt auf der Grund-
lage des § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Infektionsschutz-
gesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), der zuletzt 
durch Artikel 1 Nummer  16 des Gesetzes vom 18. No-
vember 2020 (BGBl.  I S.  2397) geändert worden ist, in 
Verbindung mit §  28a Absatz  1 des Infektionsschutzge-
setzes, der durch Artikel 1 Nummer 17 des Gesetzes vom 
18. November 2020 (BGBl.  I S.  2397) eingefügt worden 
ist, und §  3 Absatz  2 Nummer  2 des Infektionsschutz- 
und Befugnisgesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. 
S. 218b), § 2 Absatz 1 Satz 2, § 3 Absatz 1, § 4 Absatz 1 
Satz 4 und Absatz 2, § 5 Absatz 1 und § 6 der Verordnung 
zur Sicherung der Ausbildungen in den Gesundheits-
fachberufen während einer epidemischen Lage von nati-
onaler Tragweite vom 10. Juni 2020 (BAnz AT 12.06.2020 
V1) und § 6 Absatz 1 der Coronaschutzverordnung vom 7. 
Januar 2021 (GV. NRW. S.  2b), im Wege der Allgemein-
verfügung folgende Festlegungen:

Das aktuelle pandemische Geschehen erfordert auch für 
den Lehr- und Prüfungsbetrieb an Schulen des Gesund-
heitswesens Regelungen zum Schutz vor Neuinfi zierun-
gen. Der Bundesgesetzgeber hat auf Grund der epidemi-
schen Lage von nationaler Tragweite die Verordnung zur 
Sicherung der Ausbildungen in den Gesundheitsfachberu-
fen während einer epidemischen Lage von nationaler 
Tragweite erlassen. Die Ausbildungen und Prüfungen in 
den in §  5 Absatz  2 Satz  2 des Infektionsschutzgesetzes 
genannten Gesundheitsfachberufen werden sichergestellt. 
Gemäß § 6 Absatz 1 der Coronaschutzverordnung ist der 
Lehr- und Prüfungsbetrieb an Schulen des Gesundheits-
wesens nach Maßgabe gesonderter Anordnungen nach 
§ 28 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes zulässig. 

Auf der Grundlage von § 6 Absatz 1 der Coronaschutz-
verordnung und § 28 Absatz 1 in Verbindung mit § 28a 
Absatz  1 des Infektionsschutzgesetzes sowie nach §  2 
Absatz 1 Satz 2, § 3 Absatz 1, § 4 Absatz 1 Satz 4 und 
Absatz 2, § 5 Absatz 1 und § 6 der Verordnung zur Siche-
rung der Ausbildungen in den Gesundheitsfachberufen 
während einer epidemischen Lage von nationaler Trag-
weite ergehen deshalb folgende Anordnungen:

1. 
Einschränkungen des Lehr- und Prüfbetriebs an den 
Schulen des Gesundheitswesens

An allen Schulen des Gesundheitswesens im Land Nord-
rhein-Westfalen inklusive Ausbildungseinrichtungen 
nach dem Notfallsanitätergesetz vom 22. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1348), das zuletzt durch Artikel 2a des Geset-
zes vom 14. Dezember 2019 (BGBl.  I S.  2768) geändert 
worden ist, und der Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nung für Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter 
sowie Rettungshelferinnen und Rettungshelfer vom 4. 
Dezember 2017 (GV. NRW. S.  919) darf ein Lehr- und 
Prüfungsbetrieb nur nach Maßgabe der folgenden Rege-
lungen stattfi nden. Die Zulässigkeit aller weiteren Ver-
sammlungen, Zusammenkünfte und Veranstaltungen an 
Schulen des Gesundheitswesens richtet sich nach den 
Vorgaben des §  1 Absatz  4 beziehungsweise nach §  13 
Absatz  2 Nummer  3 in Verbindung mit §§  2 bis 4a der 
Coronaschutzverordnung.

2.  
Theoretische und praktische Ausbildung an den Schulen 
des Gesundheitswesens

2.1

Auszubildende der Pfl ege- und Gesundheitsfachberufe 
können ihre praktische Ausbildung in dafür vorgesehe-
nen Einrichtungen des Gesundheitswesens ableisten, 
wenn die beziehungsweise der Auszubildende entspre-
chend dem jeweiligen Kenntnisstand eingesetzt werden 
kann. Im Vorfeld eines praktischen Einsatzes ist sicher-
zustellen, dass die Hygiene- und Infektionsschutzvor-
schriften sowie weitere Verhaltensregeln durch die Aus-
zubildende beziehungsweise den Auszubildenden kom-
petent umgesetzt werden können. Die Schule entscheidet 
über mögliche Praxiseinsätze im Rahmen ihrer Gesamt-
verantwortung und stimmt sich mit dem Träger der 
praktischen Ausbildung hierzu ab. 

2.2

Lehrveranstaltungen an den Pfl egeschulen und den wei-
teren Schulen des Gesundheitswesens dürfen nur dann 
in Präsenz zugelassen werden, wenn diese nicht ohne 
schwere Nachteile für die Auszubildenden entweder 
ohne Präsenz durchgeführt oder auf einen Zeitpunkt 
nach dem 31. Januar 2021 verschoben werden können. 
Dies gilt insbesondere für die Durchführung von prakti-
schen Unterrichtsanteilen, die zum Erreichen des Ausbil-
dungsziels und zur Vorbereitung auf die praktische Aus-
bildung zwingend erforderlich sind. Ausnahmsweise zu-
lässige Präsenzveranstaltungen sind nur unter strikter 
Beachtung der Regelungen der §§  2 bis 4a der Corona-
schutzverordnung und nur im Einzelunterricht oder in 
Kleingruppen durchzuführen.

2.3

Die Fortführung des theoretischen Unterrichts mittels 
geeigneter Lernformen, zum Beispiel Email oder Lern-
plattform, in der Häuslichkeit der Auszubildenden ist 
weiterhin möglich. 

2.4

Auszubildenden mit Kontakt zu Patienten oder Klienten 
während eines Praxiseinsatzes oder zu Personen des pri-
vaten Umfeldes, die positiv auf den SARS-CoV-2-Virus 
getestet wurden, ist der Besuch des Schulunterrichtes so 
lange versagt, wie die durch die zuständigen Stellen be-
stimmten Quarantänebestimmungen gelten. Hierbei sind 
insbesondere die Richtlinien und Empfehlungen des Ro-
bert Koch-Instituts zu beachten.

3. 
Theoretische, praktische und mündliche Prüfungen an 
Schulen des Gesundheitswesens

3.1

Die Durchführung der schriftlichen und mündlichen 
Prüfungen und darauf vorbereitende Maßnahmen sind in 
den Schulgebäuden der Pfl egeschulen und der weiteren 
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Schulen des Gesundheitswesens nur zulässig, wenn sie 
aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht auf ei-
nen Zeitpunkt nach dem 31. Januar 2021 verlegt werden 
können oder eine Verlegung den Prüfl ingen nicht zumut-
bar ist. Es sind organisatorische Maßnahmen zu treffen, 
um eine Reduzierung der Mitglieder des jeweiligen Prü-
fungsausschusses im Rahmen der gesetzlichen Möglich-
keiten zu erreichen. Die Hygiene- und Infektionsschutz-
vorschriften sind anzuwenden. Dabei sind geeignete Vor-
kehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und 
zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Me-
tern (auch in Warteschlangen) zu gewährleisten. Die 
Schulen können in den schriftlichen und mündlichen 
Prüfungssituationen vom Erfordernis des Tragens einer 
Mund-Nase-Bedeckung absehen. In diesem Fall ist der 
Mindestabstand von 1,5 Metern zu gewährleisten. Die 
Pfl egeschulen und weiteren Schulen im Gesundheitswe-
sen dokumentieren die zur Einhaltung des Infektions-
schutzes gebildeten Prüfungsgruppen sowie die Anwe-
senheit der Auszubildenden und stellen die Dokumenta-
tion bei Bedarf den zuständigen Behörden zur 
Verfügung. Die nach dieser Verfügung erhobenen Daten 
sind nach Ablauf von einem Monat zu löschen.

3.2 

Die Durchführung der praktischen Prüfung und darauf 
vorbereitende Maßnahmen sind nur zulässig, wenn sie 
aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht auf ei-
nen Zeitpunkt nach dem 31. Januar 2021 verlegt werden 
können oder eine Verlegung den Prüfl ingen nicht zumut-
bar ist. Die Durchführung der praktischen Prüfung fi n-
det in den Praxiseinrichtungen unter strikter Beachtung 
der Hygiene- und Infektionsschutzvorschriften oder in 
geeigneten Räumen der Pfl ege- und Gesundheitsfach-
schulen bzw. Praxiseinrichtungen im Rahmen einer Si-
mulationsprüfung statt. Während der praktischen Prü-
fung wird die Patientenversorgung oder die simulierte 
Patientenversorgung unter Maßgabe der zur Patienten-
versorgung erforderlichen Infektionsschutzmaßnahmen 
durchgeführt. Entsprechende Infektionsschutzmateria-
lien sind durch die Praxiseinrichtung oder durch die 
Schule bereitzustellen. Praktische Prüfungen fi nden für 
den jeweiligen Prüfungskurs einheitlich entweder in 
Praxiseinrichtungen oder als Simulationsprüfung in 
Schulen bzw. Praxiseinrichtungen statt. Die Simulati-
onsprüfungen sind auch abweichend von den berufs-
rechtlichen Regelungen aktuell ermöglicht, sofern eine 
praktische Prüfung nicht in den Praxiseinrichtungen 
durchgeführt werden kann. 

3.3

Auszubildenden mit Kontakt zu Patienten oder Klienten 
während eines Praxiseinsatzes oder zu Personen des pri-
vaten Umfeldes, die positiv auf den SARS-CoV-2-Virus 
getestet wurden, ist die Teilnahme an der praktischen 
Prüfung so lange versagt, wie die durch die zuständigen 
Stellen bestimmten Quarantänebestimmungen gelten. 
Hierbei sind insbesondere die Richtlinien und Empfeh-
lungen des Robert Koch-Instituts zu beachten.

3.4

Die Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse richtet 
sich nach § 4 der Verordnung zur Sicherung der Ausbil-
dungen in den Gesundheitsfachberufen während einer 
epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Für die 
landesrechtlich geregelten Ausbildungen im Rettungswe-
sen, in der Altenpfl egehilfe sowie in der Gesundheits- 
und (Kinder-) Krankenpfl egeassistenz gelten die Rege-
lungen des §  4 der vorgenannten Verordnung entspre-
chend.

4.
Verlängerung der Ausbildung

Ist das Erreichen des Ausbildungsziels auf Grund der 
epidemischen Lage von nationaler Tragweite in der vor-
gesehenen Ausbildungszeit nicht möglich, ist eine Ver-
längerung der Ausbildung in einem Gesundheitsfachbe-
ruf nach Maßgabe des § 3 der Verordnung zur Sicherung 
der Ausbildungen in den Gesundheitsfachberufen wäh-
rend einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite 
zulässig. Für die landesrechtlich geregelten Ausbildun-

gen im Rettungswesen, in der Altenpfl egehilfe sowie in 
der Gesundheits- und (Kinder-) Krankenpfl egeassistenz 
gelten die Regelungen des § 3 der vorgenannten Verord-
nung entsprechend.

5.  
Anpassungslehrgänge und Unterricht zur Vorbereitung 
auf die Kenntnisprüfung an den Schulen des Gesund-
heitswesens

Die vorgenannten Regelungen zu den Einschränkungen 
des Lehr- und Prüfungsbetriebes, zur theoretischen und 
praktischen Ausbildung und zu den theoretischen, prak-
tischen und mündlichen Prüfungen an den Schulen des 
Gesundheitswesens gelten grundsätzlich auch für Perso-
nen, die die Anerkennung eines ausländischen Berufsab-
schlusses anstreben und aus diesem Grund an Anpas-
sungslehrgängen oder am Unterricht zur Vorbereitung 
auf die Kenntnisprüfung und an damit verbundenen 
Prüfungen oder Abschlussgesprächen an den Schulen 
des Gesundheitswesens oder in weiteren Bildungsein-
richtungen teilnehmen. Bei der Durchführung der prak-
tischen Eignungs- oder Kenntnisprüfung als Simulati-
onsprüfung ist die Zustimmung der zuständigen Behörde 
einzuholen. Von dem Erfordernis der Einheitlichkeit der 
Durchführung für den jeweiligen Prüfungskurs kann ab-
gewichen werden.

6.  
Vollziehbarkeit 

Die vorstehenden Anordnungen sind sofort vollziehbar. 

7.  
Bekanntgabe, Geltungsdauer, Aufhebung der vorherigen 
Allgemeinverfügung

Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 41 Absatz 3 und 
4 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen (VwVfG NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 602), das zu-
letzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. 
NRW. S. 244) geändert worden ist, öffentlich bekannt ge-
macht und gilt am auf die Bekanntmachung folgenden 
Tag als bekannt gegeben. Sie tritt am 11. Januar 2021 in 
Kraft und gilt bis zum Ablauf des 31. Januar 2021. 

Begründung

Die Anordnung stützt sich auf die Ermächtigung des § 6 
Absatz 1 der Coronaschutzverordnung zur weiteren Zu-
lässigkeit des Lehr- und Prüfungsbetriebs an den Schu-
len des Gesundheitswesens im Land Nordrhein-Westfa-
len durch gesonderte Anordnung. Dabei gibt sie strenge 
Schutzstandards zum Infektionsschutz vor, um eine In-
fektionsgefahr durch den Lehr- und Prüfbetrieb im 
Sinne des gesamtgesellschaftlichen Infektionsschutzes 
möglichst zu minimieren. Dies gilt insbesondere für den 
praktischen Unterricht, bei dem der geforderte Mindest-
abstand nicht sichergestellt werden kann. Der praktische 
Unterricht bereitet auf reale Versorgungssituationen vor, 
bei denen ein Mindestabstand zu Patienten oder Klien-
ten häufi g nicht eingehalten werden kann. In diesen Si-
tuationen sind entsprechende Schutzvorkehrungen 
zwingend notwendig. Praktische Prüfungen in den Ge-
sundheitsfachberufen erfordern ebenfalls häufi g den un-
mittelbaren Patienten- oder Klientenkontakt. Die 
Durchführung von Maßnahmen mit Körperkontakt zu 
Patienten oder Klienten zählt zu den Kernaufgaben des 
jeweiligen Gesundheitsberufes. Diese Maßnahmen sind 
unter strenger Beachtung der in der Versorgung im Ge-
sundheitswesen geltenden Hygiene- und Infektions-
schutzmaßnahmen während der praktischen Prüfung 
ebenfalls Prüfungsgegenstand. 

Die einzelnen Anordnungen dienen der Infektionsver-
meidung aus Gründen des gesamtgesellschaftlichen In-
fektionsschutzes und dem Ziel, das Infektionsgeschehen 
gesamtgesellschaftlich auf einem niedrigen Niveau zu 
halten. Die Regelungen bilden keinen Individualan-
spruch auf eine völlig sichere Infektionsvermeidung ab, 
die auch durch strikte Beachtung der vorstehenden Re-
gelungen wie in vielen anderen Lebensbereichen nicht 
möglich ist. Die berufl ich verpfl ichtende Teilnahme von 
Lehr- und Prüfungspersonen richtet sich nach den 
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dienst- und arbeitsrechtlichen Regelungen. Insbesondere 
für Personen mit einem Covid-19-bezogen erhöhten Er-
krankungsrisiko sind ggf. weitergehende Anforderungen 
aus den einschlägigen Arbeitsschutznormen zu beachten. 

Die Wirksamkeit der Anordnung ist auf den Ablauf des 
31. Januar 2021 begrenzt.  

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die 
Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Ver-
waltungsgericht, in dessen Bezirk die Klägerin bezie-
hungsweise der Kläger zur Zeit der Klageerhebung ihren 
oder seinen Sitz oder Wohnsitz hat, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
in der Städteregion Aachen oder der Kreise Düren, Eus-
kirchen oder Heinsberg ist die Klage bei dem Verwal-
tungsgericht Aachen, Adalbertsteinweg 92, 52070 Aa-
chen, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
im Gebiet der kreisfreien Städte Hagen oder Hamm oder 
des Ennepe-Ruhr-Kreises, des Hochsauerlandkreises, des 
Märkischen Kreises oder der Kreise Olpe, Siegen-Witt-
genstein oder Soest ist die Klage bei dem Verwaltungsge-
richt Arnsberg, Jägerstraße 1, 59821 Arnsberg, zu erhe-
ben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
im Gebiet der kreisfreien Städte Düsseldorf, Duisburg, 
Krefeld, Mönchengladbach, Mülheim an der Ruhr, Ober-
hausen, Remscheid, Solingen oder Wuppertal oder der 
Kreise Kleve oder Mettmann, des Rhein-Kreises Neuss 
oder der Kreise Viersen oder Wesel ist die Klage bei dem 
Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 
Düsseldorf, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
im Gebiet der kreisfreien Städte Bochum, Bottrop, Dort-
mund, Essen, Gelsenkirchen oder Herne oder der Kreise 
Recklinghausen oder Unna ist die Klage beim Verwal-
tungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 
Gelsenkirchen, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
im Gebiet der kreisfreien Städte Bonn, Köln oder Lever-
kusen oder des Oberbergischen Kreises, des Rhein-Erft-
Kreises, des Rheinisch-Bergischen Kreises oder des 
Rhein-Sieg-Kreises ist die Klage beim Verwaltungsge-
richt Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
im Gebiet der kreisfreien Stadt Bielefeld oder der Kreise 
Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke 
oder Paderborn ist die Klage beim Verwaltungsgericht 
Minden, Königswall 8, 32423 Minden, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
im Gebiet der kreisfreien Stadt Münster oder der Kreise 
Borken, Coesfeld, Steinfurt oder Warendorf ist die Klage 
beim Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 
Münster, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger ohne Sitz oder 
Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen ist die Klage beim Ver-
waltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 
Düsseldorf, zu erheben.

Die Klage kann nach Maßgabe von § 55a Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) in Verbindung mit der Verord-
nung über die technischen Rahmenbedingungen des 
elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere 
elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechts-
verkehr-Verordnung) vom 24. November 2017 in der je-
weils aktuell gültigen Fassung in elektronischer Form er-
hoben werden.  

Düsseldorf, den 8. Januar 2021

Der Staatssekretär für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Edmund  H e l l e r

– MBl. NRW. 2021 S. 5a
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